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~e:i.blatt zur Parlamentskorrespondenz 22 .. 0ktober 1952 

Anfrage. 

der Abg. D~. P it t. e. r man n, H 0 r n, W e i -k h art, Hol z -

f ein d und Genossen 

'an den Bundesmin1stel" für Finanzen, 

betreffend ungereohtfertigte.- Härten bei der LOhnst.euerbemessung. 

-.-.-
Bei Bem,ess\Ul8 der Lohl'lsteuerpfl1cht stellten sich einzelne Finanz ... 

ämter in den letzten ~naten auf den Standpunkt, <lass Leistungen des Ar­
beitgebeI's anlässlich von Betriebsausflügen, Feiern, Festtagen u.dg1., die 

i.l Form von freien· Getränken, freier Fahrt, freien Erholungsaufenthalten, 

rür die Besohaffung von Bekleidung oder Garderobe gewährt werden , der Lohn­
steuerpflioht beim Dienstneh.'Iler unterliegen. Die Finanzämter stellen sich 

dabei auf den Standpunkt, dass die Bestimmungen des § 19 Aba. 1 Z. 1 Eil:l­

konunensteuergesetzo- als Einkünf.te aus hiohtselbständiger Arbeit werden 

dortbezeiohnet; "Gehälter. 1.8hne, Gratifikationen, Tantiemen und andere 

Bezüge und Vorteile, die für eine Beschäftigung i~. 8ffentliohen eder 

priva.ten Dienst gewährt wex-den," - sie dazu berechtigen. 

Die Arbeiterschaft in den Betrieben wendet sich mit Recht in 

gereohtfertigter Emp8rung gegen diese Auffassung. Einzelne Finanzämter 

sind, wie den unterfertigten Abgeordneten mitgeteilt wurde, einfaoh dazu 

üt,ergegangen, die Kosten ven Bewirtungen ~ei Betriebsfeiern oder 1:ei Be .... 

trie'bsausflügen eild'aoh auf die Arbeiter des Bet.riebes umzuwälzen. Es wurde 

dabei kel.n Untersohied gemaoht zwischen denen, die an ,diesen Feiern teil­

genolIlmen haben, und denen, die nicht teilgenommen haben • 

. Die Ansicht des Finanzamtes widerspricht zweifellos der Absicht 

des seinerzei tigen Gesetzgebers, eier -lediglich verroeiden wol!.te, dass, 

durch ~dere Bezüge und Vorteiledle Lohnsteuerpflioht umgangen werde. 

F1'9$.9 Bewirtung bei Felern oder bei Betriebsau~flÜgen ist keineswegs ein 

Vorteil::' mr -e111e Besohäftigung, sondern gehört in dasselbe Gebiet wie die 

Erfüllung sogenannter Repräsentatitmspflichten gegenüber Gef1ohäftsfreunden .. 

Es -müsste gegen die gegenwärtige Lei-.rtung .des FinarUlminister4.ums 
\ 

der Vorwurf geb:assiger Arbeiterfeindschaft mit Reoht erheben werd,en, wenn 

man die Lohnsteuerpflichtigen, die vom Dienstgeber gratis bewirtet werden, 

dafül' besteuert, den selbständigen Gesohäftsfreund' des Oienstgebers aber 

unter gleichen Umständen steuerfrei,lässt. 
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Die gef(~rtigt(m Abg8ord.r..etcl1 verkenl1en nicht, dass durch ungerecht­

fertigtH hohe Ausgäben.für- Bcwirtungen der ·Belegschaft die Steuerleistung 

des Betriebes vermJ,ndert wi'rd. Sie slllddurchaus der Auffassung, dass 

zum Schutz dGr ordentlich wirtschaftenden und steuer~ahlendenArbeitnehrner 

wie der Arbei tg{;lber solche Unzukömmlichkeiten verhindert werden sollen. Das 

kann aber nicht auf Kosten der daran unschuldigen Arbeiter und Angestellten 

gesoheh~n. Wenn die Kontrollorgane der Finanzämter der Ansicht sind, dass 

Ausgaben fÜ;t"'Bewirtungen in unzulässiger Höhe gemacht werden und damit 
, 

die Steuerleistullg des Betriebes mindern, daml m~gen sie die Anerkennung 

dieser Ausgubenbeim Unt ernehmer verweigern t g18ichgültig (,b es sich um 

die Bewirtung von Arbeitern und AngGstellten ees Betriebes oder um Ge­
schäftsfre.uude des Unternehmers gehandelt hato Die gegenwärtige Praxis 

der steue~'e;echtigkeit gegenü:'er den lohnsteuerpflichtigen Arbeitern und 

Angestellten muss jedoch eingestellt werden. 

Die gefertigten Abr-eordneten riohten daher an den Herrn Bundes­

minister für Finanzen die nachstehende 

A n f. r a~JL~ 

Ist der Her!' Bundesminister bereit~ die Finanzämter anzuweisen; 

Ausgaben für Bewirtungen, deren Ausmas! die Steuerleistumg des Unter­

nehmens erheblich mindert, nicht niehI' von denbetr6ffenen Arbeitern und 

Angestellten als lohnsteuerp:flichtig .einzutreiben, sondern beim Unternebmer 

nicht mehr als Abzugspost anzuerkennen? 

-.-.-.-.-
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